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Satzung der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) über die Nut-
zung von Sendezeiten für den Bürgerfunk im lokalen Hörfunk (Nutzungssatzung 

Hörfunk) 
 

vom 10.08.2007 
 

zuletzt geändert durch die 
 

Erste Satzung zur Änderung der Satzung der Landesanstalt für Medien Nord-
rhein-Westfalen (LfM) über die Nutzung von Sendezeiten für den Bürgerfunk im 

lokalen Hörfunk (Nutzungssatzung Hörfunk) (1. Änderungssatzung) 
 

vom 23.04.2010 
 

 
Aufgrund der §§ 72 Abs. 2 Satz 3, Abs. 4 Satz 3, 73 Abs. 1 Satz 3 des Landesme-
diengesetzes Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) 1 vom 2. Juli 2002 (GV. NRW. S. 
334), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Landesmediengesetzes 
Nordrhein-Westfalen - 12. Rundfunkänderungsgesetz – vom 5. Juni 2007 (GV. NRW. 
S.192) erlässt die Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) folgende Sat-
zung: 

 
 

§ 1 
Grundsätze 

 
(1)  Der Bürgerfunk im lokalen Hörfunk dient dazu, das lokale Informationsangebot 

zu ergänzen und den Erwerb von Medienkompetenz, insbesondere von Schüle-
rinnen und Schülern, zu ermöglichen und damit auch zur gesellschaftlichen Mei-
nungsbildung beizutragen. Diese Satzung enthält Regelungen zu der Zugangs-
berechtigung, der Qualifizierung, den Sendezeiten und Nutzungsbedingungen 
sowie Sendeinhalten. 

 
(2)  Wer nicht zur Veranstaltung und Verbreitung von Rundfunk nach dem Landes-

mediengesetz Nordrhein-Westfalen oder anderen Gesetzen zugelassen ist, kann 
mit Programmbeiträgen für den lokalen Hörfunk Bürgerfunk betreiben.  

 
(3) Bürgerfunk darf nicht auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet sein. 

Werbung, Teleshopping und Sponsoring in Programmbeiträgen des Bürgerfunks 
sind unzulässig. Im Bürgerfunk dürfen keine Gewinnspiele stattfinden. 

 
§ 2 

Zugangsberechtigung 
 

(1)  Zugangsberechtigt zum Bürgerfunk im lokalen Hörfunk sind Gruppen, die im 
Verbreitungsgebiet eines lokalen Hörfunkprogramms tätig sind, über eine geeig-
nete Qualifizierung verfügen und nicht die Befugnis zur Gründung einer Veran-

                                                 
1 Durch die Änderung des LMG NRW durch Artikel 2 des 13. Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den 
„Westdeutschen Rundfunk Köln“ und des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) – 13. Rund-
funkänderungsgesetz – vom 08.12.2009 (GV. NRW. S. 728) lautet die Ermächtigungsgrundlage nunmehr §§ 40 
Abs. 6 Satz 4, 40a Abs. 2 Satz 3, Abs. 4 Satz 3, Abs. 5 Satz 4 und 40b Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 Satz 3 LMG 
NRW.  



staltergemeinschaft haben. Alle Mitglieder der Gruppen müssen ihre Hauptwoh-
nung im Verbreitungsgebiet haben. 

 
(2)  Gruppe im Sinne des § 40a Abs. 2 LMG NRW und dieser Satzung ist jeder Zu-

sammenschluss von mindestens drei Personen zu einem gemeinsamen Zweck. 
 
(3) Eine geeignete Qualifizierung erfordert die erfolgreiche Teilnahme an einer von 

der LfM anerkannten Qualifizierungsmaßnahme.  
Mit der Qualifizierungsmaßnahme soll bewirkt werden, dass Gruppen in der Lage 
sind, rechtliche und journalistische Anforderungen an Sendebeiträge unbescha-
det der Verantwortlichkeit der Veranstaltergemeinschaft zu beachten und umzu-
setzen.  

 
4)  Eine Gruppe verfügt über die geeignete Qualifizierung, wenn mindestens drei 

ihrer Mitglieder erfolgreich an einer von der LfM anerkannten Qualifizierungs-
maßnahme teilgenommen haben. 

 
(5)  Bei erfolgreicher Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme erhält der Teil-

nehmer ein Zertifikat von der durch die LfM anerkannten Qualifizierungsstelle. 
 
(6)  Weitere Einzelheiten hinsichtlich der Inhalte und Anforderungen an eine Qualifi-

zierungsmaßnahme regelt die LfM in einer Richtlinie. Hierin trifft sie insbesonde-
re Regelungen zur Durchführung der Maßnahme, zur Vergabe des Zertifikats 
sowie dessen Gültigkeitsdauer. 

 
§ 3 

Ausschluss der Zugangsberechtigung 
 

(1)  Nicht zugangsberechtigt sind die nach § 62 Abs. 1 LMG NRW bestimmungsbe-
fugten Stellen. Mitglieder einer Veranstaltergemeinschaft oder Personen, die zu 
dieser in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis oder in einem arbeitnehmerähnli-
chen Verhältnis stehen, dürfen an der Herstellung von Programmbeiträgen nach 
§ 40b Abs. 1 LMG NRW nicht mitwirken.  

 
(2)  Nicht zugangsberechtigt sind Gruppen, deren Mitglieder Gesellschafter oder ge-

setzliche oder satzungsmäßige Vertreter von juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts oder Personen sind, die zu diesen juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis in leitender Stellung ste-
hen. Vom Zugangsverbot nach Satz 1 sind öffentlich-rechtliche Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften sowie Theater, Volkshochschulen, Hochschu-
len, Schulen und sonstige kulturelle Einrichtungen nicht erfasst. Die evangeli-
schen Kirchen, die katholische Kirche und die jüdischen Kultusgemeinden sind 
als bestimmungsbefugte Stellen nach Abs. 1 Satz 1 vom Zugang ausgeschlos-
sen. 

 
(3)  Nicht zugangsberechtigt sind Gruppen, die als Unternehmen und Vereinigungen 

von juristischen Personen des öffentlichen Rechts abhängig sind (§ 17 Aktienge-
setz). 

 
(4)  Nicht zugangsberechtigt sind Gruppen, deren Mitglieder, Gesellschafter oder 

gesetzliche oder satzungsmäßigen Vertreter zugleich Mitglieder der Bundesre-
gierung, einer Landesregierung oder einer ausländischen Regierung sind. 



 
(5) Nicht zugangsberechtigt sind Gruppen, deren Mitglieder, Gesellschafter, gesetz-

liche oder satzungsmäßige Vertreter zugleich Mitglieder eines Organs eines öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalters sind oder zu diesem in einem Arbeits- 
oder Dienstverhältnis stehen. 

 
(6)  Nicht zugangsberechtigt sind politische Parteien und Wählervereinigungen und 

von diesen abhängige Unternehmen und Vereinigungen (§ 17 Aktiengesetz). 
 

§ 4 
Sendezeiten und Nutzungsbedingungen 

 
(1)  Die Sendezeit, die die Veranstaltergemeinschaft den zugangsberechtigten Grup-

pen zur Verfügung stellt, richtet sich nach § 40a Abs. 5 Satz 1 und 2 LMG NRW. 
Der Bürgerfunk soll landesweit einheitlich im Programmschema der lokalen Hör-
funkprogramme werktags in der Zeit zwischen 21 Uhr und 22 Uhr verbreitet wer-
den. An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen soll der Bürgerfunk zwischen 19 
Uhr und 21 Uhr verbreitet werden. 
Die Sendezeiten für Nachrichten, Werbung, Wetter- und Verkehrsmeldungen 
dürfen in ihrer Gesamtlänge in der für den Bürgerfunk nach Satz 1 vorgesehenen 
Sendezeit nicht den Umfang überschreiten, wie er für die Programmdauer des 
lokalen Hörfunkprogramms im Tagesdurchschnitt bezogen auf eine volle Sende-
stunde im jeweiligen Verbreitungsgebiet üblich ist. 

 
(2)  Nicht in Anspruch genommene Sendezeit kann die Veranstaltergemeinschaft 

selbst nutzen. Dabei hat sie die Möglichkeit, eine Vereinbarung nach § 56 LMG 
NRW zu schließen. 

 
(3)  Sendeplätze für Beiträge werden grundsätzlich in der Reihenfolge des Eingangs 

der Sendeanmeldung für den jeweiligen Sendeplatz vergeben. Es besteht für die 
einreichende Gruppe nur ein Anspruch auf eine einmalige Ausstrahlung. Der 
Gruppe muss mit der Sendeanmeldung der Zeitpunkt der Ausstrahlung bekannt 
gegeben werden. Unter Berücksichtigung der zeitlichen Wünsche der Gruppen 
können insbesondere für aktuelle Beiträge der Gruppen abweichende Regelun-
gen getroffen werden. Eine Gruppe darf zeitgleich maximal zwei Beiträge zur 
Sendung anmelden. Die Anmeldung eines weiteren Beitrages kann erst nach der 
Ausstrahlung eines der bereits angemeldeten Beiträge erfolgen. 

 
(4)  Eine aus aktuellen Gründen notwendige Programmänderung auf dem ursprüng-

lich vorgesehenen Sendeplatz ist der zugangsberechtigten Gruppe von der Ver-
anstaltergemeinschaft frühstmöglich bekannt zu geben. Die Veranstaltergemein-
schaft ist verpflichtet, am ursprünglich vorgesehenen Sendeplatz bzw. rechtzeitig 
vorher auf die Programmänderung hinzuweisen und der zugangsberechtigten 
Gruppe einen anderen Sendeplatz in der nach § 40a Abs. 5 Satz 2 LMG NRW 
vorgesehenen Zeitspanne einzuräumen. 

 
(5)  Abweichend von der Reihenfolge des Eingangs der Sendeanmeldung müssen 

diejenigen Beiträge verbreitet werden, zu deren Ausstrahlung die Veranstalter-
gemeinschaft aufgrund einer bestandskräftigen Entscheidung gem. § 40 Abs. 7 
LMG NRW verpflichtet wurde. Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.  

 
 



§ 5 
Inhalte 

 
(1)  Die Programmbeiträge müssen von den Gruppen selbst hergestellt und eigen-

ständig gestaltet werden und ausschließlich für die Ausstrahlung im Verbrei-
tungsgebiet oder in einem Teil hiervon bestimmt sein. 

 
(2) Die redaktionellen Inhalte der Beiträge müssen einen lokalen Bezug zum Ver-

breitungsgebiet haben. Lokaler Bezug kann insbesondere durch das Vorkommen 
eines Akteurs in Gestalt einer Person oder Institution, eines Themas oder Ereig-
nisses aus dem Verbreitungsgebiet hergestellt werden. 

 
(3)  Ferner sind die redaktionellen Beiträge grundsätzlich in deutscher Sprache zu 

gestalten.  
Fremdsprachige Inhalte sind zulässig, sofern fremdsprachige Zitate oder fremd-
sprachige redaktionelle Beiträge aufgenommen werden und diese mit einer Ton-
spur mit dem Inhalt in deutscher Sprache, dem sog. Voice-Over-Verfahren, über-
lagert werden. 
Anstelle eines Voice-Over kann innerhalb des selben Beitrages die deutsche 
Übersetzung des wesentlichen Inhalts erfolgen, wobei der deutschsprachige re-
daktionelle Anteil insgesamt überwiegen muss. Hat die Veranstaltergemeinschaft 
begründete Anhaltspunkte dafür, dass die deutsche Übersetzung des wesentli-
chen Inhalts nicht den gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen ent-
spricht, kann sie die Vorlage einer Übersetzung des gesamten Beitrages verlan-
gen. Hat die Veranstaltergemeinschaft begründete Anhaltspunkte dafür, dass die 
Übersetzung den Inhalt des Beitrages in wesentlichen Teilen nicht zutreffend 
wiedergibt, kann sie von der Gruppe die Übersetzung durch einen vereidigten 
Übersetzer verlangen. 

 
(4) Unzulässig sind Beiträge staatlicher Stellen und Beiträge, die in einem Zeitraum 

von drei Monaten vor einer Wahl im Verbreitungsgebiet der Öffentlichkeitsarbeit 
von Parteien oder Wählergruppen dienen. 

 
§ 6 

Verfahren bei der Anmeldung von Sendungen 
 

(1)  Beitrag und Sendeanmeldung müssen der Veranstaltergemeinschaft rechtzeitig, 
d. h. in der Regel drei Tage vor Ausstrahlung vorliegen. Bestandteil der Sende-
anmeldung ist eine kurze inhaltliche Beschreibung über den Ablauf der verwen-
deten Musiktitel und Wortbeiträge einschließlich der Angabe der Länge des Bei-
trags und der Produktionsart. 

 
(2)  Die Sendeanmeldung soll Namen und Anschrift aller Gruppenmitglieder enthal-

ten. 
 
(3)  Jede Gruppe muss gegenüber der Veranstaltergemeinschaft den Nachweis der 

geeigneten Qualifizierung erbringen. Hierzu haben mindestens drei Gruppenmit-
glieder mit der Sendeanmeldung das Zertifikat gemäß § 2 Abs. 5 vorzulegen. 
Qualifizierte Gruppenmitglieder dürfen das Zertifikat nur für eine Gruppe vorle-
gen. Unbeschadet dessen können sie Mitglieder anderer Gruppen im Verbrei-
tungsgebiet sein.  

 



(4)  Die Veranstaltergemeinschaft kann zur sachgerechten Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben nach § 40b Abs. 3 Satz 2 LMG NRW verlangen, dass die Gruppen sich 
schriftlich verpflichten, die Veranstaltergemeinschaft von Schadensersatzansprü-
chen Dritter, die aus der Verbreitung des Beitrages entstehen können, freizustel-
len. Mit der Freistellungserklärung versichern die Gruppen, dass der Beitrag den 
Bestimmungen des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfalen, insbesondere 
den §§ 40 bis 40b LMG NRW, entspricht und sie alle Rechte für die Verbreitung 
des Beitrages innehaben. Für den Nachweis ist die schriftliche Erklärung mindes-
tens derjenigen Gruppenmitglieder erforderlich, die gemäß Abs. 3 Satz 2 das 
Zertifikat vorlegen. 

 
§ 7  

Schul- und Jugendprojekte 
 

(1)  Zur Förderung der Medienkompetenz durch Schul- und Jugendprojekte können 
abweichend von § 4 Abs. 1 im Einvernehmen mit der Veranstaltergemeinschaft 
besondere zusätzliche Sendezeiten vereinbart werden.  

 
(2)  Für Schul- und Jugendprojekte gelten die Bestimmungen dieser Satzung mit fol-

genden Maßgaben: 
 
 1.  Der Nachweis der geeigneten Qualifizierung gilt abweichend von § 2 Abs. 3 

Satz 1 als erbracht, wenn eine Person verantwortlich an dem Projekt mit-
gewirkt hat und von der LfM als Medientrainerin bzw. Medientrainer aner-
kannt ist oder sonst eine von der LfM anerkannte Qualifizierungsmaßnahme 
erfolgreich absolviert hat. Andernfalls gilt § 2 Abs. 3 und 4 entsprechend. 

 
 2.  Sendeanmeldungen und die Freistellungserklärungen sind im Falle von Nr. 

1 Satz 1 durch die dort genannte Person abzugeben, im Falle von Nr. 1 
Satz 2 durch die für das Projekt verantwortliche Person. 
 

§ 8 
Aufgaben der Veranstaltergemeinschaft 

 
(1)  Die Veranstaltergemeinschaft ist für den Inhalt der Programmbeiträge der Grup-

pen nach § 40b Abs. 3 Satz 1 LMG NRW verantwortlich. Die Veranstalterge-
meinschaft ist verpflichtet, die eingereichten Beiträge inhaltlich und technisch un-
verändert entsprechend der im Programmschema ausgewiesenen Sendezeit 
auszustrahlen. 

 
(2)  Die Veranstaltergemeinschaft hat Programmbeiträge abzulehnen, die den ge-

setzlichen Bestimmungen nicht entsprechen. 
 
(3)  Die Veranstaltergemeinschaft informiert die Gruppen über die Möglichkeiten der 

Nutzung von Sendezeiten und gibt Ihnen seitens der LfM zur Verfügung gestellte 
Informationsmaterialien zur Kenntnis. 

 
(4)  Hat die Veranstaltergemeinschaft begründete Zweifel an der Zugangsberechti-

gung oder der Vereinbarkeit eines eingereichten Beitrags mit dem geltenden 
Recht, setzt sie sich rechtzeitig vor dem geplanten Sendetermin mit der Gruppe 
ins Benehmen; dabei ist der Gruppe der Grund der möglichen Ablehnung und 
der beanstandete Teil des Beitrags mitzuteilen. 



§ 9 
Aufbewahrungspflicht und Gegendarstellung 

 
(1)  Die Veranstaltergemeinschaft ist gegenüber der LfM dafür verantwortlich, dass 

eine Aufzeichnung eines jeden gesendeten Beitrags erfolgt und für die Dauer der 
Frist gemäß § 43 Abs. 2 LMG NRW (drei Monate nach dem Tag der Verbreitung) 
aufbewahrt wird. Wird innerhalb dieser Frist ein Beitrag beanstandet, enden die 
Pflichten der Aufzeichnung und Aufbewahrung erst, wenn die Beanstandung 
durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, durch gerichtlichen Vergleich 
oder auf andere Weise erledigt ist. Die sich aus § 43 Abs. 3 LMG NRW ergeben-
den Pflichten der Veranstaltergemeinschaft bleiben unberührt. Gegendarstel-
lungsansprüche sind an die Veranstaltergemeinschaft zu richten. 

 
(2)  Das Verfahren über Programmsbeschwerden gegen Beiträge richtet sich nach 

der Satzung der LfM über das Verfahren bei Programmbeschwerden in der je-
weils gültigen Fassung. 

 
§ 10 

Entscheidungsrecht der LfM 
 

(1)  Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Veranstaltergemeinschaften und 
Gruppen, die Bürgerfunk im lokalen Hörfunk betreiben, sowie in Zweifelsfällen 
entscheidet die LfM.  

 
(2)  Die Beteiligten sind jeweils verpflichtet, der LfM unverzüglich alle für die Ent-

scheidung erforderlichen Angaben, insbesondere die Sendeanmeldungen, und 
auf deren Verlangen den Beitrag auf einer CD oder in elektronischer Form in ei-
nem üblichen, abspielbaren und speicherbaren Format zu übersenden. Wurde 
ein Bürgerfunkbeitrag im lokalen Hörfunk abgelehnt, ist die schriftliche Ableh-
nungsbegründung zu übersenden. 

 
§ 11 

Schlussbestimmungen 
 

(1)  Einzelheiten kann die LfM in weiteren Richtlinien regeln.  
 
(2)  Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Gesetz- und Verord-

nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) über die Nutzung 
von Sendezeiten für den Bürgerfunk im lokalen Hörfunk (Nutzungssatzung Hör-
funk) vom 18. Juni 2004 außer Kraft. 

 
 

 


